
B Spielberechtigung / Wechsel der Spielberechtigung 
 
1 Erfordernis und Inhalt der Spielberechtigung 

1.1 An den offiziellen Veranstaltungen dürfen nur Spieler teilnehmen, die die Spielberech-
tigung eines Mitgliedsverbandes besitzen. Die Spielberechtigung darf nur unter Beach-
tung der einschlägigen Bestimmungen des DTTB erteilt werden.  

1.2 Die Spielberechtigung eines Spielers kann immer nur für einen Verein (Stammverein) 
erteilt werden. Voraussetzung für die Erteilung der Spielberechtigung ist die Mitglied-
schaft des Spielers in diesem Verein. Dem Spieler steht es frei, Mitglied weiterer Verei-
ne zu sein, für die er aber keine Spielberechtigung besitzt. 

1.3 Spieler dürfen grundsätzlich nur für den Verein starten, für den sie die Spielberechti-
gung besitzen. Lediglich bei Freundschaftsspielen (Mannschaften) kann ein Spieler im 
Einvernehmen mit seinem Stammverein und dem Gegner auch für einen anderen Verein 
starten. 

1.4 Die Spielberechtigung ist durch den zuständigen Mitgliedsverband sofort zu widerrufen, 
sobald er verbindlich Kenntnis davon erhält, dass der Spieler auch die Spielberechti-
gung für mindestens einen anderen Verein im In- und/oder Ausland besitzt; im Ausland 
gilt dies zusätzlich auch für die Teilnahme an einem unter dem Dach des jeweiligen Na-
tionalverbandes organisierten oder veranstalteten regelmäßigen Mannschaftsspielbe-
trieb. Besteht die andere Spielberechtigung im Inland, ist auch sie durch den für ihre Er-
teilung zuständigen Mitgliedsverband sofort zu widerrufen. 
Mit der Zustellung des Widerrufs an dessen Verein erlischt die Spielberechtigung des 
Spielers für die Zukunft und seine Einsatzberechtigung für alle Mannschaften des Ver-
eins rückwirkend ab Saisonbeginn. Die Spielberechtigung kann frühestens zum 1. Juli 
der auf den Widerruf folgenden Spielzeit unter Beachtung von Abschnitt B der WO 
wieder erteilt werden. 
Die Möglichkeit der Anfechtung des Widerrufs regelt der zuständige Mitgliedsverband. 

 
2 Zuständigkeit für die Erteilung der Spielberechtigung 

2.1 Die Spielberechtigung eines Spielers für einen Verein erteilt der Mitgliedsverband, dem 
dieser Verein angeschlossen ist. Dieser stellt nach eigener Maßgabe ggf. eine Beschei-
nigung über die Spielberechtigung aus.  

2.2 Beim Wechsel eines Spielers von einem Mitgliedsverband zu einem anderen wird die 
Frage der Spielberechtigung von Verband zu Verband geregelt. 

2.3 Die Erteilung der Spielberechtigung an Ausländer bzw. deutsche Spieler, die bislang die 
Spielberechtigung für einen ausländischen Verein oder Verband besessen haben, bedarf 
der Genehmigung durch das Generalsekretariat des DTTB. Der Antrag ist vom zustän-
digen Mitgliedsverband einzureichen. Die Genehmigung darf nur dann erteilt werden, 
wenn dies unter Beachtung der internationalen Bestimmungen möglich ist. Die Be-
schränkungen gem. B 9 bleiben hiervon unberührt. 

 
Zusatz des TTVR 
(1) Die Spielberechtigung können die Vereine bei der Geschäftsstelle des TTVR beantra-

gen. Der Verband stellt auf seiner Internetseite für jeden Verein eine Spielberechti-
gungsliste zur Verfügung, in der alle für den Verein spielberechtigten Spieler/innen auf-
geführt sind. Für das Abrufen der Liste ist jeder Verein selbst verantwortlich. Die Liste 
ist jedem Mannschaftsmeldebogen beizulegen. 

(2) Der antragstellende Verein und der/die Spieler/in sind für die im Antrag auf Erteilung 
der Spielberechtigung gemachten Angaben verantwortlich. Eine Spielberechtigung, die 
unter falschen Voraussetzungen und dadurch unwahre oder irreführende Angaben er-
reicht wurde, ist ungültig. 

(3) Die Spielberechtigung von Schülern und Jugendlichen in Damen- und Herrenmannschaf-
ten erteilt der Jugendausschuss des TTVR. 
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3 Ersterteilung einer Spielberechtigung 
3.1 Für Spieler, die bisher noch keinem Tischtennisverein oder keiner Tischtennis-

Abteilung angehörten, oder aber für Spieler, für die trotz bereits bestehender Mitglied-
schaft noch nie eine Spielberechtigung beantragt wurde, kann die Spielberechtigung je-
derzeit auf Antrag - schriftlich oder online nach Maßgabe des zuständigen Mitglieds-
verbandes - erteilt werden. 

3.2 Der Einsatz solcher Spieler in einer der vier höchsten Spielklassen ist aber nur dann 
möglich, wenn die Spielberechtigung bis zum 31. Mai des Jahres beantragt wurde. 

 
4 Wechsel der Spielberechtigung 

4.1 Die Spielberechtigung für einen anderen Verein kann bei Einreichen eines Antrags auf 
Wechsel der Spielberechtigung zweimal jährlich erteilt werden. Der Zeitpunkt der An-
tragstellung ist wie folgt geregelt: 
4.1.1 Bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel der Spielberechtigung bis zum 31. 

Mai des Jahres bleibt die Spielberechtigung für den bisherigen Verein bis zum 
darauffolgenden 30. Juni bestehen. Die Spielberechtigung für den neuen Verein 
wird zum 1. Juli erteilt. 

4.1.2 Bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel der Spielberechtigung in der Zeit vom 
1. Juni bis 30. November bleibt die Spielberechtigung für den bisherigen Verein 
bis zum darauffolgenden 31. Dezember bestehen. Die Spielberechtigung für den 
neuen Verein wird zum darauffolgenden 1. Januar erteilt. 

4.1.3 Der bisherige Verein ist verpflichtet, einen Spieler auf dessen Wunsch hin zu 
Veranstaltungen mit Individualwettbewerben zu melden, soweit der Spieler 
startberechtigt ist und die Spielberechtigung für den bisherigen Verein noch be-
steht. 

4.1.4 Spielern der vier höchsten Spielklassen und Spielern, die in den vier höchsten 
Spielklassen eingesetzt werden sollen, kann bei Einreichen eines Antrags auf 
Wechsel der Spielberechtigung nur einmal jährlich gemäß 4.1.1 zum 1. Juli die 
Spielberechtigung erteilt werden.  
Spieler, die die Spielberechtigung gemäß 4.1.2 zum 1. Januar gewechselt haben, 
dürfen in der Rückrunde der laufenden Spielzeit auch nicht als Ersatz in einer 
Mannschaft der vier höchsten Spielklassen eingesetzt werden. 

4.2 Die Rücknahme oder Änderung eines Antrages zum gleichen Wechseltermin ist grund-
sätzlich nicht möglich. Bei einem schriftlichen Einverständnis aller Beteiligten (Spieler, 
abgebender und aufnehmender Verein) kann ein Antrag auf Wechsel der Spielberechti-
gung nur in der Zeit vom 1. bis 30. Juni (bei Wechselanträgen zum 1. Juli) und vom 1. 
bis 31. Dezember (bei Wechselanträgen zum 1. Januar) zurückgenommen werden. Die 
Rücknahme ist an den zuständigen Mitgliedsverband zu senden. 
Maßgebend für das fristgerechte Absenden sind das Datum des Poststempels oder des 
Einlieferungsscheins/Übergabebestätigung oder des Telefax-Empfangsjournals. 
Die Rücknahmemöglichkeit gilt nicht für die vier höchsten Spielklassen. Weitere An-
träge zum gleichen Wechseltermin und verspätet gestellte Anträge sind zurückzuweisen 
und gelten als nicht gestellt. 

4.3 Wird ein Verein oder dessen Tischtennis-Abteilung aufgelöst, so kann eine Spielberech-
tigung für die bisher für diesen Verein spielberechtigten Spieler ab dem Datum der Auf-
lösung jederzeit auf Antrag erteilt werden (für den Einsatz in den vier höchsten Spiel-
klassen unter Beachtung von B 3.2). 
Die Auflösung einer Tischtennis-Abteilung bzw. der Austritt aus dem Mitgliedsverband 
muss vom Verein schriftlich bestätigt werden. 
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Zusatz des TTVR 
(1) Dies gilt auch, wenn sich eine Gruppe (Damen, Herren, Mädchen, Jungen, Schülerin-

nen, Schüler) innerhalb eines Vereines oder einer Abteilung auflöst. 
 
(2) Bei Neugründung eines Vereins oder einer Abteilung haben alle Mannschaften in der 

untersten Spielklasse zu beginnen. Ein rechtlicher Anspruch auf Einordnung in eine hö-
here Spielklasse besteht auch dann nicht, wenn die Neugründung des/der Ver-
eins/Abteilung erst auf die Auflösung eines/einer bislang bestehenden Ver-
eins/Abteilung zurückzuführen ist. Eine Ausnahme ist unter Umständen möglich, wenn 
der /die bisherige Verein/Abteilung auf unbefristete Zeit einen generellen Verzicht auf 
die Wahrnehmung seiner Rechte leistet. 

(3) Bei Übertritt zu einem anderen Verein sind die vorhandenen Rechte auf Klassenzugehö-
rigkeit verloren. Diese Rechte bleiben bei dem bisherigen Verein. Eine Ausnahme ist 
unter Umständen möglich, wenn eine gesamte Abteilung übertritt und der bisherige 
Verein auf unbefristete Zeit einen generellen Verzicht auf die Wahrnehmung seiner 
Rechte leistet. 

(4) Bei Zusammenschluss (Fusion) zweier TT-Vereine/Abteilungen zu einem neuen Verein 
erhält dieser alle Rechte auf Klassenzugehörigkeit, die den Vereinen/Abteilungen vor 
der Fusion zustanden. Bei Auflösung müssen alle Mannschaften in der untersten Klasse 
beginnen. 

(5) Spielgemeinschaften sind bis zur 1. Bezirksliga zwischen zwei Vereinen/Abteilungen 
möglich. Die beiden Vereine dürfen keine weiteren Mannschaften außerhalb der Spiel-
gemeinschaft bilden. 
Die Bildung einer Spielgemeinschaft von drei und mehr Vereinen ist nicht möglich. 
Steigt eine Spielgemeinschaft aus der 1. Bezirksliga in die 2. Rheinlandliga auf, muss 
die Spielgemeinschaft aufgelöst werden und ein rechtlich eigenständiger Tischtennis-
verein (BGB § 26) gegründet werden. Als Spielgemeinschaft besteht keine Aufstiegs-
möglichkeit in die 2. Rheinlandliga (sechsthöchste Spielklasse auf DTTB-Ebene. - Zu-
ständigkeit der DTTB-Wettspielordnung D.11). 
Eine Spielgemeinschaft kann nur mit Genehmigung und unter Beachtung der TTVR –
Spielgemeinschafts-Vertragsbedingungen gebildet werden. 
Die Mindestdauer dieser Spielgemeinschaften beträgt fünf Jahre. 
Weiterhin sind Spielgemeinschaften nur im Damen-/Nachwuchsbereich bis zur 1. Be-
zirksliga möglich, wo zwei TT-Vereine/Abteilungen Spielgemeinschaften mit Nach-
wuchs- bzw. Damenmannschaften bilden können. 
Die Mindestdauer dieser Spielgemeinschaften beträgt zwei Jahre. 

(6) Der Zeitpunkt eines Übertritts, einer Fusion oder Bildung einer Spielgemeinschaft bzw. 
deren Auflösung ist aus spieltechnischen Gründen nur vor Saisonbeginn möglich. Der 
Antrag und der abgeschlossene Vertrag müssen deshalb bis zum 1. Juni eines Jahres 
dem Vizepräsident Sport des TTVR zugestellt werden. Der Vertrag ist erst anerkannt, 
wenn die schriftliche Bestätigung erfolgt ist. Interne Vereinbarungen werden nicht an-
erkannt. 

 
5 Formvorschriften bei Einreichung eines Antrags auf Wechsel der Spielberechtigung 

5.1 Ein Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung ist vom neuen Verein termingemäß an 
den Mitgliedsverband - schriftlich oder online nach dessen Maßgabe - zu richten, dessen 
Mitglied der neue Verein ist. 
5.1.1 Jeder Mitgliedsverband, der Kenntnis davon erlangt, dass ein Antrag auf Wech-

sel der Spielberechtigung für einen Spieler eines seiner Vereine vorliegt, hat den 
bisherigen Verein umgehend zum Wechseltermin zu informieren. Bei Wechseln 
innerhalb seines Verbandsgebiets kann der Mitgliedsverband die direkte termin-
gerechte Information des bisherigen Vereins durch den neuen Verein mittels 
Übersendung einer Kopie des Antrags vorschreiben. 
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5.1.2 Wird der Wechsel der Spielberechtigung von einem ausländischen Verband zu 
einem deutschen Verein beantragt, so informiert der Mitgliedsverband das Gene-
ralsekretariat des DTTB umgehend zur Einleitung des Genehmigungsverfahrens. 

5.2 Aus dem Antrag müssen folgende Angaben ersichtlich sein: 
5.2.1 Name und Mitgliedsverband des Vereins, für den der Spieler bisher spielberech-

tigt war, 
5.2.2 Vor- und Zuname, Geschlecht, Nationalität sowie Geburtsdatum des Spielers, 
5.2.3 Termin, zu dem der Wechsel der Spielberechtigung wirksam werden soll (Juli 

oder Januar), 
5.2.4 Bestätigung des Vereins über die Mitgliedschaft des Spielers im neuen Verein, 
5.2.5 Bestätigung des Vereins, dass ihm die schriftliche Einverständniserklärung des 

Spielers (bei Minderjährigen die der gesetzlichen Vertreter) zum Antrag vor-
liegt, die jederzeit auf Anforderung eingerecht werden muss, 

5.2.6 Name und ggf. Anschrift des antragstellenden Vereins, 
5.2.7 rechtsverbindliche bzw. elektronische Unterschrift des antragstellenden Vereins, 
5.2.8 Antragsdatum. 

5.3 Zur Erlangung der Spielberechtigung für die offiziellen Veranstaltungen sind bei der 
Antragseinreichung die in B 4.1 genannten Termine zu beachten. Maßgebend für das 
fristgerechte Absenden (ggf. auch der Kopie) sind das Datum des Poststempels oder des 
Einlieferungsscheins/Übergabebestätigung oder des Telefax-Empfangsjournals des An-
trags oder das Datum der Eingabe in die vom Mitgliedsverband eingerichtete EDV. In 
Zweifelsfällen ist der antragstellende Verein beweispflichtig. 
Die Erteilung der Spielberechtigung ist zu versagen, wenn der Antrag (ggf. auch die 
Kopie) nicht unter Beachtung der in B 4.1 genannten Termine abgesandt/gestellt wird. 
Sie ist zu versagen bzw. zu entziehen, wenn die in B 5.2.4 geforderte Bestätigung der 
vorliegenden Unterschriften nicht erbracht werden kann. 

 
Zusatz des TTVR 
(1) Ein Wechselantrag gilt auch dann noch als fristwahrend im Sinne von B 4.1 nach dem  

31. Mai bzw. 30. November zur Absendung gebracht, wenn diese beiden Tage auf einen 
Sonnabend, Sonntag oder auf einen für den Erklärungs-/Leistungsort staatlich anerkann-
ten Feiertag fallen und die Absendung am nächstfolgenden Werktag vorgenommen wird. 

(2) Als Erklärungs-/Leistungsort (=Absendeort) im Sinne des § 193 BGB gilt der Ort, an 
dem der den Wechselantrag einreichende Verein seinen Sitz hat. 

(3) Wird der Wechselantrag vom neuen Verein über das entsprechende EDV-System des 
neuen Mitgliedsverbandes gestellt, so hat der Verein den Wechselantrag auszudrucken, 
vom Spieler unterschreiben zu lassen und dem Verband auf Verlangen vorzulegen. 

 
5.4 Bei einem Wechsel von Verband zu Verband informiert der aufnehmende Mitgliedsverband 

umgehend zum Wechseltermin den bisherigen, welcher ebenfalls umgehend seinen Verein in-
formiert. 

5.5 Die Erteilung einer Spielberechtigung kann nur verweigert werden, wenn gegen die Bestim-
mungen des Abschnitts B verstoßen worden ist. Ein solcher Verstoß ist dem für die Erteilung 
der Spielberechtigung zuständigen Mitgliedsverband mitzuteilen. Ist bei Eingang eines Antrags 
auf Wechsel der Spielberechtigung durch den bisher zuständigen Mitgliedsverband - ggf. auf 
Antrag des bisherigen Vereins - gegen den Spieler eine Verbandssperre verhängt, so behält die-
se Sperre auch nach dem Wechsel der Spielberechtigung uneingeschränkt Gültigkeit. Bei einem 
Wechsel der Spielberechtigung von Verband zu Verband ist die Sperre jedoch vom bisherigen 
Mitgliedsverband dem für die Erteilung der Spielberechtigung zuständigen neuen Mitglieds-
verband anzuzeigen. Unabhängig von einem sich für den Spieler daraus ergebenden grundsätz-
lichen Startverbot bis zum Ablauf der Sperre wird jedoch der Wechsel der Spielberechtigung 
im Sinne von B 4 nicht verhindert. 

5.6 Die für die Genehmigung von Ranglisten zuständigen Stellen können die Wech-
sel/Spielberechtigungen bei den aufnehmenden Verbänden erfragen. 
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6 Kostenerstattung an den bisherigen Verein bzw. Verband 

Eine Kostenerstattung im Zusammenhang mit einem Wechsel der Spielberechtigung findet 
grundsätzlich nicht statt. 
Den Mitgliedsverbänden des DTTB ist es jedoch freigestellt, bei Wechseln innerhalb des Ver-
bandsgebietes eigene Regelungen zu treffen. 
Zusatz des TTVR 
Innerhalb des TTVR erfolgt bei Spielerwechsel keine Kostenerstattung. 
 

7 Aufgabe, Verlust oder Ruhen der Spielberechtigung 
Der Spieler verliert automatisch die Spielberechtigung zum Zeitpunkt des Austritts oder Aus-
schlusses aus dem Verein, für den er bisher spielberechtigt war. 
In beiden Fällen ist der Verein verpflichtet, dies innerhalb von 8 Tagen nach Inkrafttreten des 
Entschlusses bzw. Beschlusses seinem Mitgliedsverband mitzuteilen. 
Die Spielberechtigung erlischt darüber hinaus, wenn der Verein die Löschung der Spielberech-
tigung beantragt. 
Über einen Antrag auf Wiederaufleben einer gelöschten Spielberechtigung (für den bisherigen 
Verein) entscheidet der für diesen Verein zuständige Mitgliedsverband. Eine Einsatzberechti-
gung in den vier höchsten Spielklassen ist nur dann möglich, wenn das Wiederaufleben der 
Spielberechtigung vor dem 31. Mai des Jahres beantragt worden ist. 
Bei einem Wiederaufleben der Spielberechtigung aufgrund einer erneut erteilten Aufenthalts-
genehmigung gemäß B 9.3 ist der Spieler sofort einsatzberechtigt. 
Soll eine gelöschte Spielberechtigung für einen anderen Verein erteilt werden, so ist ein Antrag 
auf Wechsel der Spielberechtigung gemäß B 4 und B 5 nötig, wenn sie vor Ablauf von einem 
Jahr nach dem Erlöschen der Spielberechtigung bzw. nach dem letzten Einsatz (nach Maßgabe 
des zuständigen Mitgliedsverbands) beantragt wird. Ein Antrag auf Spielberechtigung nach Ab-
lauf von einem Jahr seit der Löschung kommt einem Antrag auf Ersterteilung einer Spielbe-
rechtigung gleich. 
 

8 Rechtsmittel und Disziplinarmaßnahmen 
Gegen die Entscheidung eines Mitgliedsverbandes über 
1. die Erteilung der Spielberechtigung 
2. die Nichterteilung der Spielberechtigung 
3. die Verweigerung der Freigabe nach B 2.3 
ist Beschwerde zulässig. 
Entscheidungen sind zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu verbinden und den Be-
schwerdeberechtigten bekannt zu geben. 
 
Die Beschwerden sind binnen 2 Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzureichen. 
Maßgebend ist der Poststempel. 
Zuständig für die Entscheidung über Beschwerden ist der betroffene Mitgliedsverband. Weist 
der Mitgliedsverband die Beschwerde zurück, so entscheiden - sofern es sich um eine Bundes-
angelegenheit handelt - auf Einspruch die Rechtsinstanzen des DTTB. Auf die Vorschriften der 
Geschäftsordnung der Rechtsinstanzen, dessen § 4 Abs. 1 sinngemäß zur Anwendung kommt, 
wird verwiesen. In allen übrigen Fällen gelten die Bestimmungen des zuständigen Mitglieds-
verbandes. 
Bundesangelegenheiten sind Entscheidungen im Zusammenhang mit Abschnitt B der WO, so-
weit Vereine oder Spieler der Bundesligen betroffen sind; Streitfälle im Zusammenhang mit ei-
nem Wechsel der Spielberechtigung von Verband zu Verband oder wenn es sich um die Frage 
einer Spielberechtigung im Zusammenhang mit B 2.3 oder B 5.5 handelt. Beschwerde- und 
einspruchsberechtigt sind zu 1. innerhalb des Mitgliedsverbandes dessen Vereine und innerhalb 
der Bundesligen die betroffenen Vereine, zu 2. und 3. der die Spielberechtigung beantragende 
Verein, zu 1. bis 3. darüber hinaus die betroffenen Mitgliedsverbände.  
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Die Vereine und Mitgliedsverbände sind in begründeten Fällen verpflichtet, die Interessen ihrer 
Mitglieder wahrzunehmen. 
 

9 Beschränkung der Spielberechtigung von Ausländern 
9.1 Eine Teilnahme am Individual- und Mannschaftsspielbetrieb ist gemäß den nachfolgen-

den Bestimmungen nur gestattet, wenn die Spielberechtigung (erstmals auch nach B 
2.3) erteilt ist. 

9.2 Ausländer können an allen offiziellen Veranstaltungen teilnehmen - ausgenommen an 
Individualmeisterschaften und Ranglistenturnieren. 
Diese Beschränkungen gelten nicht für Ausländer, die 
9.2.1 bisher noch für keinen ausländischen Verein/Verband eine Spielberechtigung 

besessen haben; 
9.2.2 a) am 01.01. einer Spielzeit das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet, 

b) ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben und 
c) keine Spielberechtigung für einen ausländischen Verein/Verband besitzen. 

Dies gilt auch für zukünftige Spielzeiten, sofern die Voraussetzungen b) und c) weiter-
bestehen. 

9.3 Eine Spielberechtigung für einen Ausländer darf nur erteilt werden, wenn er sich legal in 
Deutschland aufhält.  
Bei Ausländern, die eine Spielberechtigung in Deutschland beantragen und nicht Berufsspieler 
im Sinne von § 7 Beschäftigungsverordnung sind, ist ein Aufenthaltstitel nach dem Aufent-
haltsgesetz sowie die Bestätigung des jeweiligen Spielers und des antragstellenden Vereins, 
dass der Spieler von Seiten des Vereins bzw. von Dritten kein Entgelt oder entgeltliche Leis-
tungen als Tischtennis-Sportler erhält, nachzuweisen. Für die Bestätigung muss das Formular 
des jeweils zuständigen Mitgliedsverbandes verwendet werden. 
Von der Vorlage des Aufenthaltstitels und der Bestätigung sind die Staatsangehörigen der EU-
Vollmitgliedsstaaten befreit; dies gilt hinsichtlich der Bestätigung aber nicht für die Staatsan-
gerhörigen der EU-Vollmitgliedsstaaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowe-
nien, Tschechien und Ungarn. 
Die Spielberechtigung erlischt mit dem Ablauf der Aufenthaltsgenehmigung, sofern der Auf-
enthalt genehmigungspflichtig ist. 
Die Umsetzung dieser Bestimmung hinsichtlich der in B 9.2.1 WO genannten Ausländer ob-
liegt den Mitgliedsverbänden. 
Bei allen offiziellen Meisterschafts- und Pokalspielen ist die Einsatzberechtigung auf einen 
Ausländer pro Mannschaft beschränkt. Die Mitgliedsverbände sind berechtigt, für die Spiel-
klassen unterhalb der Oberligen den gleichzeitigen Einsatz von mehr als nur einem Ausländer 
pro Mannschaft zuzulassen. 
Spieler ohne deutsche Staatsangehörigkeit gelten in allen Spielklassen hinsichtlich ihrer 
Einsatzberechtigung dann nicht als Ausländer, wenn sie 
a) bisher noch für keinen ausländischen Verband/Verein eine Spielberechtigung besessen 

haben, oder 
b) die Staatsangehörigkeit eines Staates besitzen, dessen Tischtennis-Verband Mitglied der 

ETTU ist, oder 
c) die Staatsangehörigkeit eines Vollmitgliedes der EU oder eines assoziierten Staates der 

EU besitzen. 
 
10 Startgenehmigung 

10.1 Genehmigungspflichtig sind 
 im Inland der Start von Bundesangehörigen (§ 12 der Satzung) und Lizenzspielern 

bei inoffiziellen Veranstaltungen, die nicht vom DTTB, von einem Regional- oder 
einem Mitgliedsverband bzw. einem seiner Vereine veranstaltet werden; bei Wer-
beveranstaltungen gilt die Genehmigungspflicht nur, wenn diese in Form von Tur-
nieren oder Mannschaftsspielen durchgeführt werden. 
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 im Ausland der Start von Bundesangehörigen und Lizenzspielern bei Internationa-
len Meisterschaften, sofern eine Nominierung durch den zuständigen Nationalver-
band nicht vorgenommen worden ist. 

10.2 Der Antrag auf Genehmigung ist von dem Bundesangehörigen/Lizenzspieler unter Be-
achtung von B 1.3 über den zuständigen Mitgliedsverband an das Generalsekretariat des 
DTTB zu richten. 

10.3 Es gilt die Gebührentabelle des DTTB. 


